
 

 

Motion zum verbesserten Schutz des Fussverkehrs vor dem Veloverkehr 10.5236.01 
 

Immer öfter werden die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbreiten der dem Fussverkehr vorbehaltenen 
Verkehrsebenen zu Gunsten des Veloverkehrs vorsätzlich nicht eingehalten. Um die Sicherheit der zu Fuss 
Gehenden zu gewährleisten und Konflikten vorzubeugen verlangt die Motion folgendes: 

Die Verkehrsebenen des Fuss- und Veloverkehrs sind durch bauliche Massnahmen und / oder durch deutiiche 
durchgehende Markierungen voneinander getrennt. Dabei werden die gesetzlichen Vorschriften bezüglich des 
Fussverkehrs, insbesondere die Breite der Verkehrsebene, vorbehaltlos eingehalten. 
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